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Die Abgeordneten Dr.Haider, Mag.Stadler und Kollegen, haben am 23. Juni 1995 unter 

Nr. 1502/J eine Anfrage, betreffend Sonderverträge und Arbeitsleihverträge im Bun

desdienst, an mich gerichtet (eine Kopie dieser Anfrage ist aus Gründen der Übersicht

lichkeit beigeschlossen). 

Hiezu beehre ich mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Einleitung: 

Vor Beantwortung der einzelnen Fragen war grundsätzlich abzuwägen, ob dem legitimen 

Kontrollinteresse des Nationalrates nur durch die Zurverfügungstellung der verlangten 

Informationen in personenbezogener Form entsprochen werden kann, oder ob der hie

durch bewirkte Eingriff in die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen 

im Verhältnis zum erkennbaren Kontrollinteresse nicht unverhältnismäßig ist. Aufgrund 

dieser Interessensabwägung scheint das gegebene Kontrollinteresse personenbezogene 

Antworten nicht unbedingt zu erfordern. Ich ersuche daher um Verständnis dafür, daß 

eine Beantwortung der gestellten Fragen nur soweit möglich ist, als nicht schutzwürdige 

Interessen der Betroffenen entgegenstehen. 

Grundsätzlich ist weiters festzuhalten, daß im Bundesministerium für Jugend und Fami

lie Sonderverträge und Arbeitsleihverträge nur dann abgeschlossen werden, wenn hoch

qualifizierte Bewerber durch die Konkurrenz der Privatwirtschaft zum Normalentgelt 

nicht für eine Verwendung im Bundesdienst gewonnen werden können und andere 

gleichgeeignete Bewerber nicht zur Verfügung stehen. 
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ad 1) und 2): 

Zum 1. Juni 1995 bestanden im Bundesministerium für Jugend und Familie vier Sonder

verträge, hievon drei im Ministerbüro. 

ad 3)'und 4): 

Eine detaillierte Beantwortung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich 

(siehe Einleitung). 

ad 5): 

Auf d~e Einleitung wird verwiesen. 

3d 6): 

Die besoldungsmäßigen Auswirkungen sind bei Abschluß von Sonderverträgen im Hin

blick auf die zu erbringenden Leistungen jedenfalls gerechtfertigt. Es ist auch keine 

"freie'~ Entgeltvereinbarung möglich, da Sonderverträge der Genehmigung des Bundes

kanzlers und des Bundesministers für Finanzen bedürfen. 

ad 7) bis 21 ): 

Im Bundesministerium für Jugend und Familie bestehen keine Sonderverträge mit 

Sektions-, Gruppen- oder Abteilungsleitern. 

ad 22): 

Zum 1 . .Juni 1995 bestand ein weiterer Sondervertrag. 

ad 23) und 24): 

Eine detaillierte Beantwortung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich 

(siehe Einleitung). 

3d 25): 

Auf die Einleitung wird verwiesen. 

ad 26): 

Auf die Beantwortung der Frage 6) wird verwiesen. 

ad 27): 

Im Bundesministerium für Jugend und Familie bestehen keine Sonderverträge nach 

EDV-Schema. Die EDV-mäßige Betreuung des Ressorts erfolgt im Rahmen des gemein

samen Präsidiums durch die entsprechenden Organisationseinrichtungen des Bundes

ministeriums für Umwelt. 
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ad 28): 

Zum 1. Juni 1995 bestanden zwei Arbeitsleihverträge. 

ad 29) und 30): 

Eine detaillierte Beantwortung ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich 

(siehe Einleitung). 

ad 31) und 32): 

Wie schon in der Einleitung ausgeführt, werden Arbeitsleihverträge nur dann abge

schlossen, wenn kein gleichgeeigneter Bewerber zum Normalentgelt gewonnen werden 

kann. Die Verwendung aufgrund eines Arbeitsleihvertrages im Ministerbüro hat sich 

auch aus Gründen der Flexibilität im Personaleinsatz als vorteilhaft erwiesen, da der

artige Verträge erforderlichenfalls (z.B. bei Wechsel in der Ressortleitung) kurzfristig 

beendet werden können, ohne die berechtigten Interessen der Bediensteten einzu

schränken. Die besoldungsmäßigen Auswirkungen eines Arbeitsleihvertrages ergeben 

sich aus dem Dienstvertrag zwischen dem Dienstnehmer und dem eigentlichen Arbeit

geber. Ein Arbeitsleihvertrag kommt nur in Betracht. wenn das zu refundierende Entgelt 

den zu erbringenden Leistungen entspricht. Es darf hier darauf hingewiesen werden, daß 

Arbeitsleihverträge aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften nur mit Zustimmung des 

Bundesministeriums für Finanzen abgeschlossen werden. 

ad 33) und 34): 

Bei Beantwortung dieser Frage könnte aufgrund der geringen Anzahl der Sonderverträge 

und Arbeitsleihverträge ein Personenbezug hergestellt werden, es ist daher ein schutz

würdiges Interesse an der Geheimhaltung dieser Daten gegeben. 

ad 35): 

Unter den in der Einleitung angeführten Voraussetzungen werden, da sich die bisherige 

Vorgangsweise bewährt hat, auch künftig in begründeten Einzelfällen Sonderverträge 

abzuschließen sein. 

( Dr. Sonja MOSER ) 
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Nr. 
XIX. GP.-NA 

/ff;<D 2-
{r'" nc 2 3 I:";~J -uü-

IJ 

dcr Abgcordnctcn Dr. I Llidcr. Mag. St:ldkl 

und Kollegen 

an die Bundcsministerin für Jugend und F:llllili,' 

hetreffend Sonder\"Crtr~ige im Bundcsdiel\st 

Nach AngJbcn des Sta:llssckrct:irs im Bund.:sbnzkr:IIllt S~'hli'~l \','stehen derzeit rund 2000 

Dicnst\"Crh:iltnisse im Bundesdicnst. die mittl'js ,'ines Sl)Ihknl.'r1LI~'·S ~"st:dtct sind. Dadurch 

wird nicht nur das hestehende DieIlstrccht des i)ftcnlli .. :hcn Dil.'nst.:s 1Il1terLIUfel1. sondern eine 

Miiglichkeit erMfnet. für Protektionskinder heSl)nders gÜI1sti~e Iksl)ldungsregclungcn zu 

schaffen. Ein besonders eindruds\'ollcs Beispiel dafür l'ikkt .. kr SPlllkr\'ertrag mit dem 

Büroleitcr dcs Sozialministcrs. Dr. Lcchner. der mit monatlich S 1."2..J..()()().-- für seine Dienste 

rechnen kann. 

Es kann wohl kein Zweifel daran bestehen. daß ell1e dcr~Htige EinKoI11I1lenshöhc für ell1cn 

Ministersckretjr nicht gerechtfertigt ist und hier zu wstcn der Steuerz~lhfcr Mißbrauch 

betrieben wird. 

Die unterfenig.tcn Abgcordneten richten d:lher ;1ll die Bumlcsmll1islCrin für Jugend und 

Familie folgende 

1.) Wie\'ie!c SOIlL!cJ\ertr:ige hest:IIldl:1I ill lilrelll 1{l:~.~.()Jt /11111 SIicht:lg !Jl. Juni 1995 ? 

2.) Mit wclchen Mit;lrheitclIl Ihres Hiilos '.()\\'/l" .1('1 I\lilO\ :tIlclll:tlls zugeordneter 

Bundesminister (j:r;tllenIlliIli\terill) (I( In \1:1:11'.'.('1\1 ('(;11 l' IlI.";I:tllllcIl zum genannten 

Sticllt:tg S()Illkrn:rtr:igc .) 

I J\ \(. (1117 t ').\ lJ.6.95 
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3.) Wie lauten die mit diesen Mitarbeitern geschlossenen besoldungsrechtliehen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

..J..) Welches Überstundenausmaf3 liegt den einzelnen SondervertrJgell zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der Überstunden\'ergütung am Gesamtentgelt ? 

5.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß der einzelnen Sonden'erträge 

maßgebend ? 

6.) Sind Sie der Auffassung. daß die besoldungsmäßigen Auswirkungen der 

Sondernrtdge in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

Wenn ja. warum? 

7.) Mit welchen Scktionsleitern Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

S()ndelyertr~ige ') 

8.) Wie lauten die mit den Sektionslcitern abgeschlossenen besoldungsrechtlichen 
~ ~ 

Vereinbarungen im einzelnen und 

9.) Welches Überstundenausmaß liegt den einzelnen Sonder\"ertr~igen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der CJherstunden\'ergütung am Gesamtentgclt '? 

10.) Welche Erwägungen 

m:.lf.lgebenc.l ? 

waren für den Abschluß der einzelnen Sonden'erträge 

11.) Sind Sie der Auffassung. dal.\ die besoldungsmäBigen Auswirkungen der 

Sondelyertrüge in jedcm F:dl gcrechtfertigt sine.! ? 
~. - -

Wenn ja. warum? 

D\'H: 0717193 13.6.95 
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12.) Mit wclchcn Gruppcnlcitcrn Ihrcs Rcssorts hcst3ndcn zum genannten Stichtag 

Sondcrvcrtrügc ? 

13.) Wic lautcn die mit dcn Gruppenlcitcrn abgeschlosscnen bcsoldungsrcchtlichen 

Vereinbarungen im einzelnen und 

1-L) Wclchcs Überstundcnausmaß liegt dcn cinzclncn Sondcrvcrträgcn zugrundc und wie 

hoch ist dcr Anteil dcr Überstunden\'ergütung am Gesamtentf!.c1t ? 
~ ~ ~ 

15.) Welche Erwägungen waren für den Abschluß dcr einzelnen Sondef\'erträge 

mal.lgchend 'J 

16,) Sind Sic dcr Auffassung. dal.\ die bcs()ldungsJl1~i13igcn Auswirkungcn dcr 

SondcI"\"erträgc in jedem Fall gcrechtfcrtigt sind? 

Wenn ja. warum " 

17.) Mit welchcn Abtcilungslcitern Ihrcs Rcssorts bcstanden zum genanntcn Stichtag 

Sondel"\"erträgc ? 

1 ~.) Wie lauten die mit den Ahteilungsleitern abgeschlosscncn besoldungsrcchtlichcn 

Vereinbarungen im einzelnen und 

19.) Welches Üherstundenausmal3 licgt elen cinzelnen Sonder\'Crtr:igen zugrunde und wie 

hoch ist der Anteil der auf die Überstundenvergütung entfallende Anteil 3m 

Gcsamtentg,elt ? 

20.) Welche Erwügungen waren für den Abschluß der einzelnen Sondef\'crtrilge 

l11;dlgchcnd " 

f'pe 21 J()/ll J,I/S, 'Ilek I \'e rtr" ~ C, 11,( i I )\'l<: 117I 71 (1,1 13,(',95 

1306/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



21.) Sinu Sie der Auffassung. lbl3 die hes()ldungsll1~il.\igen Auswirkungcn dcr 

Sondel'\'ertrjge in jedem Fall gerechtfertigt sinu ? 

Wcnn ja, warum? 

22.) Mit welchen sonstigen Bedienstetcn Ihres Ressorts bestanden zum genannten Stichtag 

SonderveI1rjgc ') 

23.) Wie lautcn die mit dicsen Bedienstctcn abgcschlosscncn bcsoldungsrcchtlichcn 

Vcrcinbarungen im einzelnen und 

24.) Welches Uberstul1denausmaJ3 liegt den einzelncn Sondcr\'ertrjgcn zugrundc und wie 

hoch ist der Anteil der Oberslundell\'ergütung Clm Gcsamtentgelt .) 

Welche Er",;igungen waren für dcn Abschluß dcr einzelncn 

maJ.lgebend ? 

S01ldervertr5gc 

26.) Sind Sic dcr Auffassung. daJ.l dic besoldungsmjl3igen Auswirkungen dcr 

Sonde\"\'Crtr:ige in jedem Fall gerechtfertigt sind? 

\Venn ja. warum) 

27.) Weshalb konnten uic seit \'ielcn J~lhren im EDV-Bereich bestchcmlcn Sonder\'crtrJge 

nicht durch Regelungen innerhalb des reguUiren Dienstrechtes ersetzt werden? 

28.) Wic\'ie!c Arbeitsleih\'ertr:ige l'estanden in Ihrem Ressort zum Stichtag 01. Juni 1995 

29.) Welche Bediensteteil betr:tfell diese Vertr:ige und mit ",eicheIl Instilutlonen wurdcn 

sIe ahgeschlossell ) 

I"pc209/IOVSondc(\'Crtr;igc·.Ii"j I)\'H: 07171'IJ 13.0.9:" 
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-'(),) Wie lauteIl dlc~l' Vcreillb;lrllll~cn im einzelnen. ",elches Überstundenausmaf3 liegt den 

einzelncn Vcrlr;l~l'll lu~rlllldc lind wie hoch ist der Anteil der Uherstunden\'ergütung 

;1111 (ies;1111telltgclt' 

31,) Welche Erw;igUJ1gcll waren flir dcn Abschluß der einzelnen Arbeitsleih\'ertriige 

maßgebend ,) 

32,) Sind Sie der Auff:lssung. daLl die besoldungsmiil3igell Auswirkungen der 

Arbeitsleih\'ertrjge in ,iedem F:lIl gerechtfertigt sind? 

\Venl1 j:1. \\,;lrUI11) 

33,) Wic hoch wird dcr zu<itzliche f'erso!l:J/aufwand sein. Jer sich auf Grund der 

SondeJ'\'ertr;iuc f(ir d;IS J;lhr I l)\),') \'or:lussichtlich ergeben wird ') 

3-t) Wie hoch wird der fill:111ziellc Aufwand sem. der sich :.luf Grund der 

Arbejtsleill\'Crtr~igc für d;ls J;1I1I' 1995 \'oraussichtlich ergeben wird ') 

35,) Werden Sie die hisherige lJbung beim AhschluJ3 von Sondef\'el1rjgen beibehalten ,') 

Wenl1 ja. auf Grund wclcher Er\\';igungell ,) 

Wien, den 23. Juni 1995 
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